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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs2;

VwGG §33 Abs1;

Rechtssatz

Die Beschwerdeführerin wurde durch einen Bescheid der belangten Behörde, mit dem der angefochtene Bescheid

gemäß § 68 Abs. 2 AVG von Amts wegen aufgehoben wurde, klaglos gestellt. Auf die Frage, ob die Erlassung dieses

Bescheides zulässig war, kommt es dabei nicht an. Das Verfahren war daher aus dem Grunde des § 33 Abs. 1 VwGG

nach Anhörung der Beschwerdeführerin einzustellen.
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